
Herausgegeben von Kobitzſchens Erben.

Sechszehnter Jahrgang. Mittwoch den 1. Juni.

(563) Bekanntmachung.Mit Bezugnahme auf den 26. a. der Statuten des Merſeburger Kreisvereins für
die Verhütung von Verbrechen durch Beſſerung der aus den Strafanſtalten 2c. Entlaſſenen lade
ich hierdurch ergebenſt zu einer General- Verſammlung der Mitglieder auf

Montag den 6. Juni d. J., Nachmittags 3 Uhr,
in dem hieſigen Rathhauſe ein, wobei ich noch bemerke, daß nach H. 25. ihbid. jedes Mitglied
der in dem Kreiſe beſtehenden Bezirksvereine berechtigt iſt, an der Verſammlung mit Sitz
und Stimme Theil zu nehmen. Wenn auch der Verein nur erſt kurze Zeit beſteht, ſo werde
ich doch im Stande ſeyn, manches erfreuliche Reſultat ſeiner Wirkſamkeit mitzutheilen, und
dadurch den Beweis zu liefern, daß ſeine weitern Beſtrebungen für die gute Sache nicht
ohne den erwünſchten Erfolg bleiben werden.

Merſeburg, den 27. Mai 1842. Graf v. Keller.
Bekanntmachungen der Königlichen Kreisbehoörde.

Die eingetretenen Veränderungen in den Droguen- Preiſen haben eine gleichmäßige
Veränderung in den der Arzneien nothwendig gemacht. Die hiernach abgeaänderten, im
Drucke erſchienenen Tax Beſtimmungen treten mit dem 1. Juni d. J. in Wirkſamkeit.

Berlin, den 7. April 1842.
Der Miniſter der Geiſtlichen, Unterrichts und Medicinal- Angelegenheiten,

(gez.) Eichhorn.
Vorſtehendes Publicandum bringen wir mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß,

daß das Exemplar der veraäänderten Taxpreiſe zu einem Silbergroſchen, bei unſerm, mit
dem Debit der Medicinalbücher beauftragten Sportul-Rendanten Schröter, ſo wie auch
in Berlin bei dem Buchhändler H. Schultze und in allen übrigen Buchhandlungen der
Monarchie zu bekommen iſt.

Die Herren Landräthe und reſp. Landraths-Aemter werden zugleich aufgefordert, das
obige Publicandum mit der dazu erforderlichen Bekanntmachung in den Kreisblättern
koſtenfrei aufnehmen zu laſſen.

Merſeburg, den 29. April 1842.
Königl. Preuß. Regierung, Abtheilung des Jnnern.

Auf vorſtehende Regierungs Verordnung wird hierdurch beſonders aufmerkſam gemacht.

Merſeburg, den 26. Mai 1842 Der Königl. Landrath Graf v. Keller.
Es hat ſich das Bedürfniß herausgeſtellt, die in Bezug auf die Taxen der Back und

Fleiſchwaaren beſtehenden Vorſchriften wieder in Erinnerung zu bringen, und in einzel-
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nen Punkten zu vervollſtandigen. Jndem daher unſre Amtsblatts Bekanntmachungen vom
24. Auguſt und 3. November 1816 (Amtsblatt von 1816. Seite 305. Nr. 217. und 447.
Nr. 316.) außer Kraft geſetzt werden, wird hierdurch Folgendes verordnet:

J. Für die Städte und Flecken der vormals ſächſiſchen Kreiſe
unſers Verwaltungs-Bezirks.

Jn Gemäßheit des churfuürſtlich ſaächſiſchen Mandats vom 31. Juli 1623 ſind die
Ortspolizeibehörden gehalten, nach den beſtehenden Marktpreiſen des Getreides und Flei-
ſches Taxen für die Bäcker und Fleiſcher anzufertigen, welche die genaue Feſtſetzung des
Preiſes einer jeden Art von Bäckwaaren nach deren Gewicht und einer jeden Art von
Fleiſch enthalten müſſen, und dieſelben, ſo oft eine merkliche Aenderung in den Markt-
preiſen eintritt, mindeſtens aber zu Anfang jedes Monats zu erneuern.

II. Für die Städte der ehemals weſtphäliſchen Kreiſe, und das
platte Land des ganzen NRegiernngs-Bezirks.

1) Die Fleiſcher und Bäcker ſowie überhaupt alle, welche Fleiſch und Backwaaren im
Einzelnen feil halten, können zwar den Preis ihrer Waaren nach Gefallen feſtſetzen, ſie
müſſen aber jeder für ſich ſelbſt eine Taxe aufſtelen, in welcher ſie beſtimmen, zu welchem
Preiſe ſie jede Art von Backwaaren nach deren Gewicht, ſowie zu welchem Preiſe ſie jede
Sorte Fleiſch in der nächſten Zeit verkaufen wollen, und ein eigenhändig unterſchriebenes
Exemplar dieſes Preiscourants der Ortspolizei- Behörde einreichen.

2) Von dieſer ſelbſtverfertigten Taxe darf Niemand beim Verkauf fruher abweichen,
als bis er anſtatt der bisherigen eine neue nach Belieben veränderte Taxe der Obrigkeit
übergeben hat.

III. Allgemeine Vorſchriften für den ganzen Umkreis des
RNegierungs-Bezirks.

1) Jeder, der Fleiſch oder Backwaaren im Einzelnen feil hält, muß in ſeinem Ver-
kauflocale an einem in die Augen fallenden Orte eine ſchwarze Tafel aufhangen, auf
welcher die ad I. und II. gedachten obrigkeitlichen oder ſelbſtverfertigten Taxen leſerlich
verzeichnet ſind.

2) Jede Abänderung dieſer Preisverzeichniſſe iſt ſtrafbar, wenn ſie in den ad I. be-
zeichneten Ortſchaften nicht von der Obrigkeit ausdrücklich angeördnet, in den ad I. ge-
dachten dagegen nicht derſelben vorher angezeigt war.

3) Die ausgeſtellten Waaren müſſen genau nach dieſen Taxen verkauft werden jedem
Käufer ſteht es frei, den ſofortigen Nachweis der Uebereinſtimmung des Gewichts durch
Zuwiegen der Waare zu verlangen.

4) Von der Beobachtung dieſer Vorſchriften müſſen die Ortspolizei-Obrigkeiten ſich
durch öftere Reviſionen uüberzeugen, bei welchen zugleich die Aufmerkſamkeit darauf zu
richten iſt, daß

a) überall geeichte und richtige Maaße und Gewichte geführt werden;
b) daß die Verkaufsartikel nicht von einer der Geſundheit ſchadlichen Beſchaffenheit

ſeyen, daß namentlich kein unausgebackenes Brod, und kein faules oder von kran-
ken Thieren herrührendes Fleiſch ausgelegt werde. Der Vorrath an derartigen,
der Geſundheit ſchädlichen Waaren iſt zu vernichten und nach Befinden der Con-
travenient zur Unterſuchung zu ziehen

e) daß die Schlachter nicht das Fleiſch aufblaſen, um ihm ein beſſeres Anſehn zu geben;
d4) daß inſonderheit die Bäcker auf. der obern Rinde des Brodes deſſen Gewicht durch

ein Zeichen vermerken.
5) Jede Contravention gegen eine der vorſtehenden Vorſchriften wird mit einer Po-

lizeiſtrafe von 1 5 Thlr. geahndet.
6) Außerdem werden die Landrathe und Magiſtrate autoriſirt, von Zeit zu Zeit in

die Localblatter Anzeigen einzurucken, in welchen ſie ſolche Bäcker und Fleiſcher, welche
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mangelhafte Waare, ingleichen ſolche, welche bei übrigens tadelloſer Qualität der Ver
kaufsartikel die wohlfeilſten und die theuerſten Preiſe ſtellten, namhaft machen.

7) Die von den Obrigkeiten gefertigten Taxen ſowohl, als die von den einzelnen
Gewerbtreibenden eingereichten, haben die Behörden in beſondere Acten zu ſammeln und
ſorgfältig aufzubewahren. Merſeburg, den 11. April 1842.

Königl. Preuß. Regierung Abtheilung des Jnnern.
Auf vorſtehende Regierungs Verordnung wird hierdurch beſonders aufmerkſam gemacht.

Merſeburg, den 26. Mai 1842. Der Königl. Landrath Graf v. Keller.
l lrlr,JlrlJlJJdhER0-—RdnhgccCciF“XCCu:—mm5 è*4—s 9 n n -„z

Bekanntmachung.
Um den-Mißverſtändniſſen zu begegnen,

welche durch Unkenntniß der hieſigen Verhält-
niſſe in Beziehung auf den Umfang und die
Beſchaffenheit des durch die Feuersbrunſt wah-
rend der Tage vom 5. bis zum 8. d. M. über
einen großen Theil der hieſigen Einwohner ver-
hängten Ungluücks in der Ferne leicht verbreitet
werden könnten, halte ich mich vermoöge des
von Sr. Maj. dem Könige mir ertheilten Auf-
trages verpflichtet, hiermit öffentlich zu erklä-
ren und bekannt zu machen, daß, wenn gleich
eine bis zum Unglaublichen geſteigerte men-
ſchefffreundliche Theilnahme ſowohl der eige-
nen Mitbürger und der nächſten Landbewoh-
ner, als die überaus reichen Sendungen an
kKebensmitteln aller Art aus zum Theil ſehr
entfernten Gegenden zwar die Noth der Gegen-
wart bedeutend gemindert und den Mangel an
den dringendſten Lebensbeduürfniſſen fur jetzt
abgeholfen haben, dadurch doch keinesweges
der zum Theil ſchon für die nächſte Zukunft,

am wenigſten aber der fur den bevorſtehenden
Winter drohende Mangel abgewendet worden
iſt. Es iſt wahr, daß man jetzt, ſelbſt unter
den rauchenden Trummern der durch das Feuer
zerſtorten 1700 Wohnhauſer keine bettelnden
oder auch nur das Schmerzensgefuhl des Man-
gels und der Hoffnungsloſigkeit ausdruckenden
Verunglückten wahrnimmt, aber eben ſo wahr
iſt es, daß unter den 20,000 Perſonen, welche
vurch die furchtbare Feuersbrur ihres Ob-
dachs und ihrer Habe beraubt Worden
viele hundert Familien, theils nur durch das
Mitgefuhl ihrer Freunde und Bekannten vor
der augenblicklichen Noth geſchützt, mit ſtiller
Ergebung und Gott vertrauendem Herzen ei-
ner Zukunft entgegenſehen, welche ſie ohne eine
kräftige Unterſtützung zu ertragen ganz außer
Stande ſeyn würden, und daß es ferner viel-
leicht eben ſo viele giebt, die, zum großen Theil

ſind,

an glückliche Lebens verhältniſſe gewöohnt, es
nicht über ſich vermögen, das ihnen bisher
fremd geweſene Gefühl der Noth und der bit-
terſten Sorge kund zu geben, und daher, dem
eigenthumlichen Charakter der Bewohner Ham
burgs getreu, lieber Kummer und Elend er-
tragen als eine ſich ihnen ohne Zartgefühl
aufdringende Hülfe annehmen oder gar erfle
hen. Es iſt daher nicht genug zu erkennen,
mit welchem edlen, menſchenfreundlichen Eifer
die hier ſich. freiwillig gebildeten Hülfsvereine
ſich dieſer unglücklichen Familien annehmen,
und ihnen die Gaben der Liebe mit zarter
Schonung ſpenden, welche durch die reichen

Sendungen aus der Nähe und Ferne ihnen an
vertraut werden. Sie wurden die von ihnen
übernommenen Verpflichtungen bei dem großen
Umfange derſelben aber bald aufgeben und
alle dieſe Nothleidenden der von allen Seiten
in Anſpruch genommenen öffentlichen Armen-
pflege überlaſſen müſſen, wenn die Theilnahme,
welche bisher in faſt allen Gegenden Deutſch
lands ſich ſo überaus hülfreich erwieſen hat,
durch eine unrichtige Auffaſſung der hieſigen
Verhältniſſe plötzlich erkalten und in ihren Lei-
ſtungen nachlaſſen ſollte. Der Wahrheit und
Gerechtigkeit bin ich es ſchuldig, hiermit öffent
lich zu verſichern, daß das tiefſte und lauteſte
Dankgefuühl für die reichen Spenden, welche
hierher gefloſſen ſind, ſich hier überall ausge
ſprochen haben, und daß, wenn namentlich die
weiteren Sendungen an Brod und anderen
dem Verderben leicht ausgeſetztenLebensbedürf-
niſſen verbeten worden ſind, dies einzig und
allein aus dem Grunde geſchehen iſt, weil ſich
bereits ſolche Vorräthe davon aufgehäuft hat-
ten, daß eine den menſchenfreundlichen Abſich
ten der Geber entſprechende Verwendung der-
ſelben nicht mehr möglich war. Jch muß es
den hieſigen Behörden überlaſſen, ſich über die-
ſen Gegenſtand ſelbſt öffentlich auszuſprechen,
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und eine wahrhafte und getreue Darſtellung
von dem Umfange des ihren Mitbürgern durch
die Hand des Allerhöchſten auferlegten Leidens
und der von ihnen beabſichtigten Hülfsmittel
der Abwendung dieſer Noth zur allgemeinen
Kenntniß zu bringen; aber ich darf es mir nicht
verſagen, insbeſondere den Einwohnern der
meiner oberen Verwaltung anvertrauten Pro
vinz Sachſen die dringende Bitte ans Herz zu
legen, ſich durch keine ubel erſonnenen oder

edeuteten Gerüchte von den hieſigen Zuſtänden
in ihrer Wohlthätigkeit irre machen zu laſſen,
ſondern ſich uberzeugt zu halten, daß alle Ga-
ben chriſtlicher Liebe, ſie mögen in Geld oder
in Bekleidungsgegenſtänden oder endlich auch
in ſolchen Lebensmitteln beſtehen, welche dem
Verderben nicht ausgeſetzt ſind, hier nicht blos
eine ſehr dankbare Aufnahme, ſondern auch
gewiß eine ſehr zweckmäßige Verwendung fin-
den werden und ich füge daher nur noch die
Bemerkung hinzu, daß alle ſolche Sendungen
an die hieſige Unterſtützungsbehörde unter der
Adreſſe des Herrn Senator Dammert zu
richten ſind.

Hamburg, den 17. Mai 1842.
Der wirkliche Geheime Rath und Ober-

Präſident der Provinz Sachſen,
Flottwell.

Ueber das Ausbringen der Fettflecke.
Der Frankfurter Gewerbfreund brachte vor

einiger Zeit einen Artikel uber das Ausbringen
der Flecke im Allgemeinen, dem wir hier das-
jenige entlehnen, was in Bezug auf Fettflecke
ins beſondere geſagt wird. „Butter, Talg,
Wachs, Oel, Fleiſchbruühe, Milch, Schweiß
und andere Fettigkeiten haben die Eigenſchaft,
ſich leicht in die Zeuge hineinzuziehen, und ei-
gene, verſchiedene gefärbte Schmutzflecke zu er
zeugen. Sind die beſchmutzten Stoffe (aus
Leinen, Baumwolle, Seide oder Wolle) un
gefaärbt, oder mit achten, dauerhaften Farben
gefarbt, ſo iſt eine reine gute Seife oder auch
der Seifenſpiritus das beſte und einfachſte
Mittel zur Wegbringung dieſer Flecke. Zu die
ſem Behufe iſt es hinreichend, einen Theil gute
reine Hausſeife in 8 Theilen reinem Waſſer
aufzulöſen, den Fleck damit auszureiben und
ihn dann mit Waſſer nachzuſpuhlen. Sind
aber die Zeuge gefärbt, und zwar mit Farben,
die leicht vergänglich ſind, ſo würde man ſolche

durch die bezeichneten Mittel zerſtören, und
man muß daher in ſolchen Fällen ſeine Zuflucht
zu andern nehmen. Die größte Behutſamkeit
iſt bei gefärbten Seidenzeugen, als Taffet,
Moire u. ſ. w. erforderlich. Nachſtehende Mit
tel ſchaffen die Fettflecke aus ſolchen Zeugen
ohne Störung der Farbe weg.

1) Das Gelb von einem Ei. Man reibt
dieſes mit gleich viel reinem Waſſer ab, trankt
den Fleck mit dieſer Fluſſigkeit, reibt die Stelle
fanft mit den Händen, und waäſcht ſie dann mit
reinem Waſſer nach. 2) Die friſche Rinds-
galle, mit welcher ganz auf dieſelbe Art, wie
mit dem Eigelb verfahren wird. 3) Die fei-
nern ungefarbten aätheriſchen Oele, z. B. Zitro-
nenöl, Lavendelöl, Terpentinöl unter Zuſatz
von Schwefelather. Der Fleck wird damit
eingerieben, und hierauf mit einem Stückchen
Flanell oder weißem ungeleimten Fließpapier
ſo lange ſanft gerieben, bis der Fleck verſchwun-
den iſt. Gut iſt es, wenn man das Reiben an
einem mäßig warmen Orte verrichtet, weil
dieſes die Auflöſung der Fettigkeit befoördert.
4) Der reine weiße geſchlemmte Bolus oder
Thonerde. Man fnetet denſelben mit Waſſer
zu einem dünnen Brei an, womit der Fleck ein
gerieben wird hierauf läßt man den Thon
trocknen, bedeckt die Thonlage mit doppelt zu-
ſammengelegtem ungeleimten weißen Fließpa-
pier, und gleitet mit einem heißen Platteiſen
zu wiederholten Malen daruüber hin, indem
man einen maäßigen Druck dabei anwendet.
Die Fettigkeit zieht ſich in den Thon hinein,
und das Zeug braucht nachher nur gut ausge-
bürſtet zu werden, um es vom Thone zu rei-
nigen. Gewoööhnliche Fett-, Oel- und Butter-
flecke zieht man auch mit venezianiſcher Kreide
heraus. Dieſe wird über und unter den Fleck

geſchabt, ein Stück Fließpapier darüber gelegt
und mit einem mäßig heißen Platteiſen öfters
darüber hin- und hergefahren. Sind die Flecke
von Licht- und Lampenſchnuppen, ſo muß daszeuge zuerſmit venezianiſcher Kreide ausge-

zogen werden. Die noch zurückbleibenden rußi
gen Stellen können nachher mit harter Semmel-
krume herausgerieben werden. Daſſelbe Ver
fahren findet auch bei Flecken von Bratenbru-
hen ſtatt, weil, wenn das Fett heraus iſt, noch
braune Stellen zurückbleiben.

Ein reines Herz und ein klarer Verſtand
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bilden vereint einen guten moraliſchen Geſetz
geber. Wer beide beſitzt, der wird ſtets ſeine
Pflichten erkennen, und ſeine Leidenſchaften
beherrſchen.

Raät h el.
eJmmer gleich mir bleib' ich, was ich bin.

Magſt du mich auch umgekehrt betrachten,
Findeſt unverandert du den Sinn,
Ewigkeiten bin ich gleich zu achten,
Und in meinen wen'gen Zeichen kaum
Findet das Unendliche nur Raum.

Schwingt zu dir, Geliebte, ſich mein Geiſt,
Und ich wünſche dir ſo recht von Herzen
Alles, was der Menſch nur glucklich preiſ't,
Möchte mit dem Wortchen ich nicht ſcherzen,
Wunſch dir heit'res Leben, frohes Spiel,
Wunſch dies Wortchen deines Gluckes Ziel,

Denk' ich mich in deine Nahe hin,
Wo der Liebe Gotterluſt mir winket,
Wo berauſcht der glutherfullte Sinn,
dektar deiner Roſenlippen trinket,

Wunſch' in deiner Nahe Seligkeit
Jch dies Wortchen mir das Maaß der Zeit.

Haſt du's nun errathen, und du nennſt
Mir es, laß: „Die Deinige“ d'rauf folgen
Und den Glucklichſten der Erde kennſt
Du in mir, nichts gleichet einer ſolchen
Wonne, die der Sterbliche genießt,
Dem dies Wort von deinen Lippen fließt.

Auflöſung des Anagramms im vorigen Stuck:
Noel o Pan Napoleon.

Künftigen Sonntag predigen in der
Schloß u. Domkirche: Vorm. Hr. Diac. Langer;

Nachmitt. Hr. Cand. Schinke.

Stadtkirche: Vorm. Hr. Senior Hepdenreich;
Nachm. Hr. Diac. Schellbach.

Neumarktskirche: Hr. Paſtor Eylau.
Altenburger Kirche Hr. Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. Geboren: dem Kgl. Regierungs Haupt

Kaſſen Buchhalter Janeck eine Tochter (todtgeb.).
Stadt. Geboren: dem Nadlermſtr. Nägler ein

Sohn dem Weiß- und Saämiſchgerbermſtr. Schumpelt
ein Sohn dem Schuhmachermſtr. Meier eine Tochter.

Geſtorben: die Ehefrau des K. Pr. Land und
Stadtgerichts Directors a. D. Seiler zu Aſchersleben,
im 67. Jahre, an Entkräftung der Kürſchner Ober
meiſter Kroſt, im 64. Jahre an Bruſtkrankheit die
Ebefrau des Handarbeiters Spar im 55. Jahre an
Entkraftung; der 2. Sohn des Maurergeſellen Mieth,
im 3. Jahre, an Ruckmarksverzehrung.

Neumarkt. Geboren: dem Handarbeiter Nagel
ein Sohn dem Materialwaarenhandler Roöder ein Sohn.
z GSetrauet: der Mullergeſell Krauße mit F. A.
Glaß von hier. Geſtorben: der Schmiedelehrling
Simon, im 18. Jahre, am Nervenfieber.

Altenburg. Geboren: einer ledigen Perſon ein
Sohn. Geſtorben: der Bürger, Hausbeſitzer und
Weißbackermſtr. Walther, 290 Jahr 5 Mon. alt an
Verzehrung; eine uneheliche Tochter, 15 Wochen alt, an
Kraämpfen.

Mit der Poſt als unbeſtellbar zurückgekommene
Briefe.

1) An Hrn. Ludwig Breitfeld in Schwedt a. d. O.
2) an Hrn. Jonas in Landsberg bei Halle 3) an Hrn.
stucl. med. G. Winkler in Leipzig 4) an den Huſaren
Georg Bruück in Saarbrucken 5) an Madame Mallten-
hauer in Berlin 6) an den Seilermeiſter Mund in
Erdeborn an Hrnu, Auguſt Lorenz Jahne in Berlin
8) an Hrn. Juſtiz Commiſſair Treuding in Aſchersleben.

Merſeburg, den 29. Mai 1842.

Königliches Poſt-Amt.
Marktpreiſe der letzten Woche.

Thlr. gr. pf ECThlr. ar. pf. Thlr. ſgr. pf. Thlr. ſgr. pf.
Weizen 2 10 bis 2 15 Gerſte 25 bisRoggen 11 6) 3)] bis 1 10 Hafer 16 31 bis 20

wo

Bekaguntmachungen.
(557) Bekanntmachung. Es wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht,

daß der dießjahrige Badeplatz in dem Saalſtrome unterhalb Merſeburg an der ſogenann
ten Mühlanger-Wiefe ehe et und durch die nöthigen Pfähle und Bauſtämme einge
ſchloſſen und bezeichnet worden iſt. Das Baden an andern Orten der Saale, im Gott
hardtsteiche oder ſonſt iſt verboten und jede Kontravention hiergegen wird mit einer Strafe
von zwei Thalern oder verhältnißmäßigem Gefängniß beſtraft werden. Mit Führung der
Aufſicht über den Badeplatz haben wir den Unteroffizier Sachs beauftragt. Die Baden-
den haben den Anordnungen des Badeauffehers unbedingt Folge zu leiſten und iſt der
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Letztere ermächtigt worden, denen, welche dieſen Anordnungen entgegenhandeln, das Baden
am Badeplatze gänzlich zu unterſagen. Da der Sachs auch beabſichtigt, Unterricht im
Schwimmen zu ertheilen, ſo bemerken wir, daß derſelbe nach einem uns überreichten Atteſte
ſchon mehrere Jahre als Lehrer einer Militair-Schwimmanſtalt mit fungirt hat und daß
er ſich ſomit in dem Beſitz der fur dieſen Unterricht nöthigen Erfahrung und Fertigkeit
beſindet. Er wird der Ausführung dieſes Geſchäfts die größte Sorgfalt widmen und die
Entſchädigung, welche er dafur beanſprucht, wird den Grundſätzen der Billigkeit gewiß
nur angemeſſen befunden werden.

Der Graben, welcher von dem Wege hinter der Thiergarten- Mauer uber die Muhl-
wieſe in ziemlich gerader Linie nach dem Badeplatze fuührt, bildet den Weg, der nach dem
Badeplatze höhern Orts zugeſtanden worden iſt. Das Publikum wird hierdurch aufgefor-
dert, ſich lediglich und ausſchließlich dieſes Weges beim Gehen nach dem Badeplatze zu
bedienen. Wer dieſe Beſtimmung uübertritt, wird nicht nur gepfaändet und fur jeden Scha
den verantwortlich gemacht werden, ſondern wir ſelbſt werden auch jede desfallſige Kon
travention noch außerdem nach Möglichkeit verfolgen.

Merſeburg, den 28. Mai 1842.

De r a g i K r a t.(558) Licitation. Zum Bedarf des Königlichen Staabs-Lazareths und der Gar-
niſon-Verwaltung, ſoll

den 4. Juni e. Vormittags 11 Uhr,
die Lieferung von eirea

45 bis 50,000 Steinen Braunkohle,
um 12 Uhr gedachten Tages aber die Lieferung von eirea

140 Pfund Talglichte und
25 Pfund gereinigtes Brennöl,

im hieſigen Einquartierungs-Büüreau an den Mindeſtfordernden verdungen werden.
Daſelbſt liegen auch die Bedingungen zur Einſicht bereit.

Merſeburg, den 25. Mai 1842.
D, e r u a t ſt r. a t.

(6555) Fuhren Licitation Zu einer Hauptreparatur an dem Grundwerke der
hieſigen MeuſchauMüuhle ſoll die Anfuhre von

15 Schachtruthen gefegten Sand aus dem Kloſterweinberge und
40 Steinruthen Bruchſteine aus den Merſeburger Steinbruchen

in einem Termin
Sonnabend s den, 4. Juni d. S s6.,Nachmittags 2 Uhr, dem Mindeſtfordernden überlaſſen werden wozu Unternehmer einge

laden werden.
Merſeburg, den 25. Mai 1842.

B. u i l ch es Bern tam t.
(553) Kirſchen- Verpachtung. Die diesjährige Kirſchnutzung an den Königlichen

Pflanzungen guf der Dürrenberger Chauſſee ſoll öffentlich an den Meiſtbietenden verpach
tet werden, wozu ein Termin auf

den 3. Juni d. J., Vormittags 10 Uhr,
im Königlichen Steuer Amte zu Lützen angeſetzt iſt.

Die Pachtbedingungen liegen zur Einſicht im genannten Steuer-Amte bereit.
Naumburg, den 24. Mai 1842.

Königliches Haupt Stener-Amt.
(572) Gbſt- Verpachtung. Die diesjährige Obſtnutzung in meinen am Sixtithore

und bei der Riſchmühle belegenen Garten ſoll Montag den 6. Juni Vormittags 10 Uhr,
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meiſtbietend an Ort und Stelle verpachtet und die Bedingungen im Termine ſelbſt be
kannt gemacht werden.

Merſeburg, den 30. Mai 1842. Heberer.
(556) Kirſ ſchen Verpachtung. Sonntag, als den 5. Juni dieſes Jahres, Nach

mittags 3 Uhr, ſollen die ſauern und ſüßen Kirſchen auf der Commun Roöſſen, fur das
Jahr 1842., an den Meiſtbietenden verpachtet werden. Die Bedingungen werden an dem
geſetzten Tage bekannt gemacht. Die Commun Röſſen.

(561) Gbſt- Verpachtung. Den 16. Juni, Vormittags 10 Uhr, ſoll auf dem
Rittergute Kleinlauchſtadt der diesjährige Obſtertrag an ſüßen und ſauern Kirſchen,
Aepfeln, Birnen und Pflaumen, meiſtbietend verpachtet werden.

(560) Kirſchen- Verpachtung. Der diesjährige reichliche Ertrag von einigen
30 Schock ſüßen und ſauern Kirſchbäumen der Leipzig-Franukfurther Chauſſee, ſoweit ſolche
in Lützner Flur belegen, ſoll Sonntag den 5. Juni, Nachmittags 4 Uhr, im hieſigen
Schützenhauſe meiſtbietend verpachtet werden.

Lutzen, den 27. Mai 1842. Der ältere Bürgerverein.
(567) Kirſchen- Verkauf. Die Gemeinde Niederclobicau iſt geſonnen den 9. Juni,

Mittags 12 Uhr, die ſüßen und ſauren Kirſchen zu verkaufen, wozu Kaufluſtige einladet

d der Richter Hülße.(565) Verkauf. Deſtillirten Steinkohlentheer verkauft in Tonnen und Pfunden
zu ſehr billigen Preiſen

Gotthardtſtraße Nr. 87. der Seiler Eckardt.
(546) Logis-Vermiethung. Ein anſtäandiges Logis mit Meubles an lebhafter

und freundlicher Lage der Stadt, beſtehend aus einer auch nach Befinden zwei Wohn-
und einer Schlafſtube, kann ſofort bezogen werden. Auf Verlangen wird auch Stallung
mit abgelaſſen.

Nähere Auskunft ertheilt die Expedition dieſes Blattes.
Merſeburg, den 23. Mai 1842.

(564) Handlungs-An zeigen. Bei den jetzt billigen Einkäufen des rohen Brannt-
weins verkaufe ich feinſte Liqueure, doppelt und einfach abgezogene Branntweine zu be
deutend herabgeſetzten Preiſen. Ferdinand Scharre.

Nordhäuser Korn-Branntwein
verkauft bei ganzen Faſſern wie im Einzelnen billigſt Ferdinand Scharre.

Sein wohlaſſortirtes Lager von Bremer und Hamburger Cigarren empfiehlt zur ge-
neigten Beachtung Ferdinand Scharre, Neumarkt.

(574) Handlungs- Anzeige. Friſche Sardellen, das Pfund 10 Sgr.,
neue Morcheln, franz. Capern, ſehr ſchönen Schweiz. Kaſe, Düſſeldorfer Moſtrich, die
Kruke 4 Sgr. und feinſtes Prov. Oel empfiehlt Otto Peckolt.

Münchner Kernseife
in ganz harter Waare offerirt zum billigſten Preis Otto Peckolt.

(5666) Anzeige. Sonntag den 5. Juni werde ich wieder in Mer
ſeburg im Gaſthofe zum goldnen Arm von Morgens 9 bis Nachmittags
3 Uhr zu ſprechen ſeyn.

Halle, kleine Ulrichſtr. Nr. 1016. Kneiſel, pract. Zahnarzt.
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(569) Die 531. Versammlung des hiesigen Gewerbe- Vereins Kudet. den

A. Juni c., Abends 8 Uhr, in dem bekannten Locale statt.
Merseburg, den 29. Mai 1342.
(568) Verloren. Am 26. d. M. iſt auf dem Wege vom hieſigen Neumarkt bis

zur Faſanerie ein ſchwarzer Damenſchleier verloren gegangen, fur deſſen Ablieferung dem
Finder, wenn er dies wünſcht, die Expedition dieſer Blätter eine angemeſſene Belohnung
zahlen wird. Merſeburg, den 30. Mai 1842.

(554) Gefundener Ring. Jm hieſigen Seitenbeutel iſt heute ein goldener Finger-
Ring gefunden worden. Der Eigenthümer kann denſelben nach gehöriger Legitimation und
gegen Erſtattung der Jnſertions- Gebühren in das hieſige Wochenblatt ſofort im grünen
Hofe wieder in Empfang nehmen.

Merſeburg, den 23. Mai 1842. Der Floßinſpector Joſt.
573) Herzoglich Anhalt BernburgiſchesHof- Theater in Halle.Mittwoch den 1. Juni 1842: Die Brautſchau, oder: Der Schmetterling; Origi-

nal Luſtſpiel in 5 Aufzuügen von Marſano.
Freitag den 3. Juni, auf allgemeines Verlangen wiederholt: Die Hugonotten große

Oper in 5 Acten von Meyerbeer.
(570) Concert- Anzeige. Donnerstag den 2. Juni wird in Meuſchau ein Con-

cert ſtattfinden. Anfang 54 Uhr Abends. J. F. Braun
J

(535) Einladungzum privilegirten grossen Vogelschiessen im hiesigen Bürgergarten.
Daſſelbe nimmt Sonntag Nachmittag den 5. Juni ſeinen Anfang und wird folgende

Tage von Nachmittags 2 Uhr an fortgeſetzt. Das Probeſchießen auf Stern und Scheibe
findet Freitags vorher, den 3. Juni, ſtatt.

Indem wir alle geehrten Freunde und Schießluſtige zu recht zahlreicher Theilnahme
an dieſem Volksfeſte ergebenſt einladen, bemerken wir zugleich, daß alle Schießtage Garten-
Concert ſtattfinden wird.

Merſeburg, den 23. Mai 1842.
Die Vorſteher der Vogelſchützen- Geſellſchaft.

(571) Einladung. An den beiden erſten Tagen des Vogelſchießens, als den
5. und 6. Juni, findet im großen Saale Tanzmuſik ſtatt. Anfang 6 Uhr.

F. Sobbe.
(562) Einladung. Nächſten Sonntag, als am 5. Juni, ladet zur Tanzmpſik er

gebenſt ein Hartmann in Mis.(575) Einladung. Jch mache hiermit bekannt, daß auf kommenden Sonntag den
5. Juni Tanzmuſik gehalten werden ſoll, wozu ergebenſt einladet

Tiſchendorf in Leung.
(576) Kinlgdung. Künftigen Sonntag, als am 5. Juni, wird Tanzmuſik gehal-

ten werden, wobei mit friſchen Kuchen und guten Getranken beſtens aufwarten wird
Otto in Löſſen.

(559) TodesAnzeige. Mein Bruder Theodor ſtarb am 24. d. M. am Nerven-
ſchlage. Seiner hier gewonnenen Freunde gedachte er auf feinem Krankenlager häufig
und mit Vergnügen. Jhnen iſt dieſe Anzeige gewidmet.

Merſeburg, den 26. Mai 1842. A. L. Glöckner.
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